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Der Gesetzgeber beauftragte bereits im MDK-Reform-
gesetz von 2019 die DKG, die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV) und den Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen (GKV-SV) mit einer Neufassung des 
„Vertrags nach § 115b Absatz 1 SGB V – Ambulantes 
Operieren, sonstige stationsersetzende Eingriffe und 
stationsersetzende Behandlungen im Krankenhaus“ 
(AOP-Vertrag). Ziel war es, die Ambulantisierung zu 
beschleunigen.

Der Katalog ambulant durchführbarer Leistungen 
(AOP-Katalog) sollte, unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse eines Gutachtens des Instituts für Gesund-
heits- und Sozialforschung (IGES), umfassend erwei-
tert werden. Ferner war eine einheitliche Vergütung 

für Krankenhäuser und Vertragsärzte vorgesehen, 
differenziert nach Schweregraden und auf betriebs-
wirtschaftlicher Grundlage. Ausgangspunkt war der 
Einheitliche Bewertungsmaßstab für ärztliche Leis-
tungen (EBM), ergänzt durch die Einbeziehung von 
nichtärztlichen Leistungen, Sachkosten und spezifi-
schen Investitionsbedingungen. 

Da das Bundesministerium für Gesundheit ankündig-
te, das Verfahren notfalls selbst ersatzweise festzule-
gen, entwickelten die Vertragsparteien einen Stufen-
plan, um dem gesetzlichen Auftrag zu entsprechen. 
So wurde in der ersten Stufe im Jahr 2023 eine Erwei-
terung des Leistungskatalogs in den Vertrag aufge-
nommen, des Weiteren so genannte Kontextfaktoren 

Ambulantes Operieren 

Die Jahre 2024 und 2025 waren geprägt von intensiven Verhandlungen über die Weiterentwicklung des 
ambulanten Operierens. Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen konnten erste Schritte zur Umsetzung 
des gesetzlichen Auftrags erzielt werden. Die NKG begleitete den Prozess, brachte ihre Expertise in die 
Verhandlungsstrategie ein und informierte die Mitglieder kontinuierlich über die Entwicklung.

Sektorenübergreifende 
und ambulante Versorgung
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zur Begründung von Leistungen, die eigentlich im 
AOP-Katalog enthalten sind, aber stationär behandelt 
wurden. Außerdem wurden 2024 mit der zweiten Stu-
fe erste Schweregradzuschläge für die Behandlung 
von Frakturen vereinbart. 

Die weiteren Verhandlungen und die Gestaltung des 
ambulanten Operierens gestalteten sich zäh. Die sys-
tembedingten Differenzen zwischen den drei Ver-
tragsparteien und den unterschiedlichen Vergütungs-
modellen im ambulanten und stationären Bereich 
blieben bestehen. Durch die parallele Einführung der 
Leistungen mit „spezieller sektorengleicher Vergü-
tung“ (Hybrid-DRG) entstanden weitere Probleme, die 

die Vertragsverhandlungen erschwerten, da sich die 
Ausgestaltung der jeweiligen Leistungskataloge und 
die Zuordnung einzelner Prozeduren zu beiden Ver-
sorgungsformen wechselseitig beeinflussten.

Die NKG begleitete den Verhandlungsprozess in den 
Jahren 2024 und 2025 eng. Im Rahmen monatlicher 
Sitzungen und Abstimmungen der zuständigen Ar-
beitsgemeinschaft der DKG (AG EBM) war sie intensiv 
an der Formulierung der Verhandlungsstrategie der 
DKG beteiligt. Zu den vertraglichen Grundlagen des 
ambulanten Operierens und den aktuellen Entwick-
lungen veranstaltete sie insgesamt fünf Seminare für 
ihre Mitglieder.

Mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz 
(KHPflEG) wurde die Grundlage für die so genannten 
Hybrid-DRG geschaffen. Ziel dieser neuen Vergü-
tungsform ist es, Leistungen, die bisher stationär er-
bracht wurden, bei entsprechender medizinischer 
Eignung in den ambulanten Bereich zu überführen 
und so neue Möglichkeiten der Ambulantisierung zu 
eröffnen.

Da es auf der Ebene der gemeinsamen Selbstverwal-
tung zunächst zu keiner Einigung über die Leistungs-
vergütung kam, führte das Bundesministerium für 
Gesundheit selbst 2024 ersatzweise zwölf Hybrid-
DRG mit festgelegten Vergütungssätzen ein. Für 2025 
einigten sich die Selbstverwaltungspartner auf zehn 
weitere Hybrid-DRG. Grundlage der Kalkulation bilde-
ten stationäre Daten des Instituts für das Entgeltsys-
tem im Krankenhaus (InEK) sowie ambulante Abrech-
nungsdaten des Instituts des Bewertungsausschusses 
(InBA) und des GKV-SV.

Im Jahr 2024 wurden rund 181.000 Fälle über Hybrid-
DRG abgerechnet, für 2025 rund 287.000 Fälle erwar-
tet. Mit dem Krankenhausversorgungsverbesserungs-
gesetz (KHVVG) von Ende 2024 wurden ambitionierte 
Zielvorgaben festgelegt: Ab 2026 sollen jährlich eine 

Million, ab 2028 1,5 Millionen und ab 2030 zwei Millio-
nen Fälle über Hybrid-DRG abgebildet werden. Zu-
dem wurde ein automatischer Schiedsmechanismus 
eingeführt für den Fall, dass die Selbstverwaltungs-
partner keine Einigung über Leistungsinhalte oder 
Vergütung erzielen. Die Schiedsstellenfunktion über-
nimmt der ergänzte erweiterte Bewertungsausschuss 
(ergEBA). Perspektivisch sollen die Vergütungshöhen 
an das Niveau der Leistungen nach § 115b SGB V an-
geglichen werden.

Die Verhandlungen zur Ausgestaltung des Hybrid- 
Katalogs 2026 gestalten sich weiterhin schwierig. 
Nach Analysen von InEK und InBA kann die geforderte 
Fallzahl nur erreicht werden, wenn künftig auch kom-
plexere Fälle mit längerer Verweildauer berücksichtigt 
werden. Da hierzu keine Einigung erzielt werden 
konnte, legte der ergEBA gegen die Stimmen der DKG 
den Katalog der Operationen- und Prozeduren-
Schlüssel (OPS-Katalog) fest, der die Grundlage der 
weiteren Kalkulation bilden soll. Der endgültige Kata-
log mit den entsprechenden Vergütungshöhen wurde 
erst am 11. November 2025 vorgelegt. Infolgedessen 
verzögerte sich auch die Fertigstellung des Fallpau-
schalenkatalogs 2026, da dieser unmittelbar vom  
Hybrid-Katalog abhängt.

Hybrid-DRG 

Die Einführung der Hybrid-DRG war im Berichtszeitraum ein komplexer und dynamischer Prozess.  
Ungeachtet erster Umsetzungsschritte blieben wesentliche Abstimmungs- und Strukturfragen zur Leistungs-
abgrenzung, zur Vergütungshöhe und zur Zielerreichung bestehen. Die NKG begleitete die Entwicklungen 
konstruktiv-kritisch, brachte ihre Positionen in die Gremien ein und stellte die laufende Information der 
Mitglieder sicher.
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Insgesamt zeigt sich, dass die Einführung der Hybrid-
DRG mit erheblichem Abstimmungs- und Umset-
zungsaufwand verbunden ist. Die derzeitige Komple-

xität des Systems führt dazu, dass die beabsichtigte 
Steuerungswirkung in Richtung einer stärkeren Am-
bulantisierung bislang nur zum Teil erreicht wird.

Das zum Anfang 2023 in Kraft getretene Kranken-
hauspflegeentlastungsgesetz (KHPflEG) ermöglicht  
es zugelassenen Krankenhäusern, in medizinisch  
geeigneten Fällen und im Einvernehmen mit den  
Patientinnen und Patienten anstelle einer vollstatio-
nären Aufnahme eine tagesstationäre Behandlung 
ohne Übernachtung im Krankenhaus durchzuführen.

Voraussetzung hierfür ist eine Indikation für eine  
stationäre somatische Behandlung. Der Aufenthalt  
im Krankenhaus muss mindestens sechs Stunden 
dauern und in dieser Zeit überwiegend ärztliche 
oder pflegerische Leistungen umfassen. Nicht zuläs-
sig ist die tagesstationäre Behandlung für Leistun-
gen, die nach anderen gesetzlichen Regelungen am-
bulant erbracht werden können, sowie für 
Notaufnahmen oder eintägige Behandlungen ohne 
Einweisung.

Die Dokumentationsanforderungen wurden im Feb-
ruar 2023 durch eine Vereinbarung zwischen dem 
GKV-SV, dem Verband der Privaten Krankenversiche-
rungen (PKV-Verband) und der DKG konkretisiert. Ihr 
Ziel war es, den gesetzlich eng gefassten Begriff der 
„ärztlichen und pflegerischen Behandlung“ zu erwei-
tern und Klarheit gegenüber dem Medizinischen 
Dienst (MD) zu schaffen. Darüber hinaus wurde im 
Rahmen einer weiteren Vereinbarung geregelt, wie 
die Entgelte berechnet und die Notwendigkeit von 
Übernachtungen geprüft werden sollen.

Obwohl mit der Einführung der tagesstationären Be-
handlung ein zusätzlicher Versorgungsweg geschaf-
fen wurde, wird das Modell in der Praxis auch in Nie-
dersachsen bislang nur vereinzelt genutzt. Die NKG 
informierte ihre Mitgliedseinrichtungen über die Re-
gelungen und unterstützte sie beratend.

Tagesstationäre Behandlung 

Mit der Einführung der tagesstationären Behandlung wurde ein zusätzlicher Versorgungsweg geschaffen, der 
es Krankenhäusern ermöglicht, geeignete Fälle ohne Übernachtung zu behandeln. In Niedersachsen wird 
dieses Modell in der Praxis bislang nur wenig genutzt. 

Die Übergangspflege im Krankenhaus bietet Patien-
tinnen und Patienten nach einer stationären Behand-
lung eine kurzfristige Versorgung, wenn im unmittel-
baren Anschluss keine geeignete Anschlussmaß-
nahme zur Verfügung steht – etwa häusliche Kranken-
pflege, Kurzzeitpflege oder Rehabilitation. Sie umfasst 
unter anderem die ärztliche Behandlung, Grund- und 
Behandlungspflege, Versorgung mit Arznei-, Heil- und 
Hilfsmitteln, Unterkunft und Verpflegung sowie ein 

strukturiertes Entlassmanagement. Der Anspruch be-
steht für bis zu zehn Tage nach Abschluss der Kran-
kenhausbehandlung.

Zur Umsetzung der gesetzlichen Regelungen hatten 
die NKG und die LVKK bereits 2022 eine Landesver-
einbarung zur Übergangspflege abgeschlossen, die 
die inhaltliche Ausgestaltung und die Vergütung re-
gelt. Nach ersten Anpassungen 2024 wurde die Anla-

Übergangspflege 

Die Übergangspflege im Krankenhaus überbrückt die Zeit zwischen stationärer Behandlung und anschließen-
den Maßnahmen. Mit der zum 1. Januar 2025 fortgeschriebenen Landesvereinbarung wurden Leistungs- 
inhalte und Vergütungssätze erneut angepasst. Die NKG stimmte sich hierzu mit den Landesverbänden der 
Krankenkassen (LVKK) ab. 

ge mit den Vergütungssätzen turnusgemäß zum  
1. Januar 2025 fortgeschrieben. Die Tagessätze wur-
den dabei um die bundesweit gültige Veränderungs-

Somatik mit Anschlussversorgung in der medizinischen Rehabilitation	 272 Euro/Tag

Somatik mit Anschlussversorgung in der häuslichen Krankenpflege, 	 239 Euro/Tag
Kurzzeitpflege oder Pflege nach SGB XI	

Psychiatrie	 192 Euro/Tag

Die enthaltenen Pflegepersonalkosten müssen wei-
terhin separat im Pflegebudget ausgewiesen werden. 
Die aktualisierte Landesvereinbarung trat zum 1. Ja-
nuar 2025 in Kraft; für Behandlungsfälle über den Jah-
reswechsel 2024/2025 gelten die Tagessätze des je-

weiligen Jahres. Darüber hinaus haben sich NKG und 
LVKK darauf verständigt, mögliche notwendige An-
passungen im Zusammenhang mit dem KHVVG ge-
meinsam zu prüfen und bei Bedarf in den Vertrag 
aufzunehmen.

Die PSIA soll die Versorgung von Patientinnen und Pa-
tienten ermöglichen, die wegen Art, Schwere und 
Dauer ihrer Erkrankung eine Behandlung in einer ent-
sprechend qualifizierten Fachambulanz der Kranken-
häuser benötigen. Ein Rahmenvertrag zwischen GKV-
SV, KBV und DKG über die Grundlagen der Versorgung 
in einer PSIA sowie darüber, welche Patienten dort 
behandelt werden, konnte jedoch erst im Herbst 2019 
geschlossen werden. Er bildet die Grundlage für Um-
setzungsvereinbarungen auf Landesebene. Die NKG 
hatte daraufhin die Krankenhäuser mit psychosoma-
tischer Fachabteilung, die somit PSIA-Leistungen er-
bringen dürfen, zu einem Fachaustausch eingeladen 
und eine Arbeitsgemeinschaft zur Entwicklung einer 
Verhandlungsposition gegenüber den LVKK einge-
richtet. 

Nachdem wegen der ablehnenden Haltung der LVKK 
keine Einigung erzielt werden konnte, kam es zu ins-
gesamt drei Verhandlungen vor der Schiedsstelle und 
zu weiteren Verhandlungen mit Kostenträgern, bis 
schließlich im Juni 2024 ein Rahmenvertrag abge-

schlossen wurde. Die außerdem getroffene Vergü-
tungsvereinbarung sieht eine Pauschalvergütung 
nach Anzahl der Behandlungskontakte sowie eine 
einmal jährlich abrechenbare Aufnahmediagnostik 
vor.

Trotz mehrfacher Erläuterung durch Fachärzte stell-
ten die GKV-Landesverbände während des gesamten 
Verhandlungsverlaufs die Eigenständigkeit der PSIA 
gegenüber den bestehenden Psychiatrischen Institut-
sambulanzen (PIA) in Frage. Weiterhin zweifelten sie 
die Behandlungsinhalte und -frequenzen an, die der 
Vergütungskalkulation zugrunde gelegt werden. We-
gen des verzögerten Vertragsschlusses begannen die 
ersten Einrichtungen erst ab dem vierten Quartal 
2024 mit der Versorgung von Patienten; nach aktuel-
lem Stand sind es bisher acht PSIA.

Die Vergütungsvereinbarung sah eine begrenzte 
Laufzeit vor, die zunächst bis Mitte, nach Abstimmung 
zwischen den Vertragsparteien dann bis Ende 2025 
befristet war. Hiermit sollte die Möglichkeit zur Neu-

Psychosomatische Institutsambulanzen

Die Einführung der Psychosomatischen Institutsambulanz (PSIA) entwickelte sich in Niedersachsen zu einem 
langwierigen Prozess. Trotz gesetzlicher Grundlagen seit 2012 und 2016 konnten die notwendigen Verträge 
erst nach umfangreichen Verhandlungen und einem Schiedsstellenverfahren im Jahr 2024 abgeschlossen 
werden. 

rate von 4,41 Prozent angehoben. Sie betragen nun-
mehr (gerundet):
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verhandlung unter Berücksichtigung von gesammel-
ten Daten und Erfahrungswerten geschaffen werden. 
Aktuell bereitet die NKG eine Neuverhandlung der 
Vergütungsvereinbarung vor und hat zu diesem 

Zweck wieder eine Arbeitsgemeinschaft eingerichtet. 
Die Verhandlungen mit den LVKK werden voraus-
sichtlich im Frühjahr 2026 beginnen.

Die PIA erweisen sich in Zeiten des stetigen Wandels 
in der psychiatrischen und psychotherapeutischen 
Versorgung als beständige und leistungsfähige Ver-
sorgungsform. Sie stellen als ambulantes Versor-
gungsangebot für schwer psychisch Erkrankte das 
zentrale Bindeglied zwischen vertragsärztlichem und 
stationärem Sektor dar. 

Aktuell sind viele PIA vom Fachkräftemangel sowohl 
im fachärztlichen als auch im therapeutischen und 
pflegerischen Bereich betroffen. Dieser trifft auf ei-
nen seit Jahren steigenden Bedarf; gleichzeitig stag-
niert das Angebot im vertragsärztlichen Bereich. Auch 
Anreize des Gesetzgebers wie die 2025 angepasste 
„KSVPsych-Richtlinie“ konnten dies nicht nachhaltig 
verbessern. 

Die Einrichtungen sehen sich immer häufiger mit der 
Nachfrage von Patientinnen und Patienten konfron-
tiert, die nicht der spezialisierten Versorgung in einer 
PIA bedürfen, aber in niedergelassenen Praxen keine 

oder nur sehr schwierig Termine erhalten. Hierdurch 
müssen die Erkrankten zunehmend triagiert werden, 
was wiederum zu längeren Wartezeiten in den PIA 
führt. 

Die NKG wurde von 35 psychiatrischen Krankenhäu-
sern zur Verhandlung und zum Abschluss eines Ver-
trags über die Vergütung von Leistungen der PIA be-
auftragt. In dieser Funktion konnte sie die seit 2009 
bestehende Vereinbarung mit den LVKK auch 2024 
und 2025 fortschreiben und eine stetige Erhöhung 
der darin vereinbarten Quartalspauschalen errei-
chen. Mit dem PKV-Verband verständigte sie sich 
ebenfalls über eine Angleichung der Vergütung, so-
dass auch hier seit Mitte 2024 höhere Erlöse erzielt 
werden können. Darüber hinaus beriet die NKG ihre 
Mitglieder und deren PIA in Fragen der Leistungsab-
rechnung und der Dokumentation und informierte 
sie auf landesweiten Fachtagungen über aktuelle Ent-
wicklungen und Wechselwirkungen mit anderen Ver-
sorgungsbereichen wie PSIA.

Psychiatrische Institutsambulanzen 

Die Psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) haben sich 2024 und 2025 als stabile und zentrale Versorgungs-
form für schwer psychisch Erkrankte bewährt. Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Fachkräftemangels 
und steigender Nachfrage konnten bestehende Vergütungsvereinbarungen fortgeschrieben und Quartalspau-
schalen regelmäßig angehoben werden. 

Was sonst noch wichtig war …
Weitere NKG-Aktivitäten und -Services 2024/2025

•	 Neues Seminar „AOP vs. Hybrid-DRG“ im Mai 2025 als Nachfolger des bewährten Seminars zum 
Ambulanten Operieren mit Schwerpunkt auf der Abgrenzung zwischen Leistungen mit sektoren-
gleicher Vergütung und dem Ambulanten Operieren. Weiterhin Seminare zur Fallsteuerung und  
zur ambulanten Notfallversorgung, d.h. insgesamt fünf Veranstaltungen pro Jahr.

•	 Finalisierung der Verhandlungen mit den GKV-Landesverbänden über einen neuen Muster-Arznei-
liefervertrag zur Versorgung mit Medikamenten im Rahmen ambulanter Krankenhausbehandlungen. 
Die Preisverhandlungen waren bereits 2023 weitgehend abgeschlossen worden.

•	 Intensives Engagement der NKG im Bereich der ambulant abgegebenen Heilmittel, z.B. physio- und 
ergotherapeutischer Leistungen. Auch um Versorgungsengpässe zu vermeiden, sollen Leistungen, 
die im Zuge so genannter „Blankoverordnungen“ bisher nur im niedergelassenen Bereich erbracht 
werden dürfen, auch Krankenhäusern ermöglicht werden.
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Die TI ist mittlerweile als zentrale Plattform für den 
geschützten Austausch medizinischer Daten in den 
Krankenhäusern etabliert. Nach der flächendecken-
den Implementierung erster Anwendungen wie dem 
Versichertenstammdaten-Management (VSDM), dem 
elektronischen Medikationsplan (eMP) oder dem Da-
tenaustauschdienst Kommunikation im Medizinwe-
sen (KIM) startete 2022 die erste Massenanwendung 
mit der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung (eAU). In den Jahren 2024 und 2025 wurden 
neue Anwendungen und Funktionalitäten hinzuge-
fügt. So wurde die elektronische Verordnung von Arz-
neimitteln (eRezept) im Januar 2024 verbindlich aus-
gerollt, was in den ambulanten Bereichen der 
Krankenhäuser sowie im Entlassmanagement eine 
erhebliche Umstellung mit sich brachte. 

Die bisher weitreichendste Erweiterung der TI stellt 
jedoch die Einführung der Version 3.0 der elektroni-

schen Patientenakte (ePA) ab 2025 dar. Grundsätzlich 
waren die Krankenkassen bereits seit 2021 verpflich-
tet, ihren Versicherten auf Wunsch eine ePA zur Ver-
fügung zu stellen, was jedoch nur schleppend umge-
setzt wurde. Daher legte der Gesetzgeber mit dem 
Digital-Gesetz (DigiG) Ende 2023 ein „Opt-Out-Verfah-
ren“ fest, nach dem die Krankenkassen verpflichtet 
sind, für alle Versicherten, die nicht widersprechen, 
automatisch eine „ePA für alle“ anzulegen. Die flä-
chendeckende Einführung wurde mehrmals verscho-
ben. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
erklärte nach einer Pilotphase dann den 1. Oktober 
2025 zum offiziellen Starttermin. Spätestens seit die-
sem Datum sind auch die Krankenhäuser zur Imple-
mentierung und Nutzung der ePA verpflichtet.

Die ePA 3.0 enthält, wie schon ihre Vorgängerver- 
sionen, grundsätzlich alle Gesundheitsdaten einer 
versicherten Person, die diese oder Akteure des Ge-

Informationstechnologie

Telematik-Infrastruktur und Elektronische Patientenakte

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen gewinnt weiter an Tempo und fordert die Krankenhäuser in 
besonderem Maße. Mit dem Rollout des eRezepts und der Vorbereitung auf die elektronische Patientenakte 
(„ePA für alle“) rückten 2024 und 2025 zentrale Anwendungen der Telematik-Infrastruktur (TI) in den Fokus. 
Gleichzeitig stellten technische Anforderungen, Datenschutz und Finanzierung die Häuser vor große 
Herausforderungen. 

Quelle: 
MQ-Illustrations, 
stock.adobe.com

sundheitswesens darin gespeichert haben. Die ePA 
ist eine „patientengeführte Akte“, d.h. einer Speiche-
rung von Daten kann widersprochen und der Zugriff 
für einzelne Leistungserbringer eingeschränkt wer-
den. Neben den bereits in der Vorgängerversion ent-
haltenen Funktionen wie Zahn-Bonusheft, elektroni-
scher Impfpass oder elektronischer Mutterpass sind 
als Erweiterungen für 2026 eine elektronische Medi-
kationsliste sowie eine umfassende Suchfunktion ge-
plant. 

Dagegen stockt die Verbreitung des Dienstes „TI-Mes-
senger“ zum Versenden von Kurznachrichten über 
das gesicherte TI-Netz. Diese Anwendung ist zwar seit 
2024 verfügbar, jedoch steht ihrer Verbreitung bis-
lang im Wege, dass keine privaten Geräte verwendet 
werden dürfen. Hierzu hat insbesondere die „Daten-
schutzkonferenz“, der Zusammenschluss der unab-
hängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der 
Länder, Bedenken geäußert.

Weiterhin angespannt ist die Situation bei der Umset-
zung der TI-Anwendungen. Zwar waren die Fristen für 
die Krankenhäuser teils gesetzlich vorgegeben, die 
Software-Anbieter konnten die rechtzeitige Ausstat-
tung jedoch nur bedingt sicherstellen, da die techni-

sche Integration in das komplexe IT-System einer Kli-
nik mit mehreren Fachabteilungen und zahlreichen 
Nutzern sehr anspruchsvoll ist. 

Zugleich werden Digitalisierungsprojekte der Kran-
kenhäuser nach wie vor nur anteilig refinanziert. Die 
TI-Finanzierungsvereinbarung von DKG und GKV-SV, 
die Regelungen für die jährliche Ermittlung eines Er-
stattungsbetrags und für die Umrechnung in einen 
budgetwirksamen Zuschlag zur stationären Vergü-
tung („TI-Zuschlag“) enthält, wurde 2024 grundlegend 
überarbeitet. Die Berechnung des Erstattungsbetrags 
richtet sich seither pauschal nach der Größe des 
Krankenhauses und nicht mehr nach effektiv ange-
schafften technischen Komponenten oder Software-
Produkten. Um die Krankenhäuser zu unterstützen, 
hat die DKG auch für die Neufassung der TI-Finanzie-
rungsvereinbarung ein mit dem GKV-SV abgestimm-
tes Berechnungstool zur Verfügung gestellt.

Die NKG beteiligte sich über DKG-Gremien und meh-
rere Arbeitsgemeinschaften an der vertraglichen Um-
setzung der TI und deren Anwendungen. Darüber hi-
naus entstand erheblicher Beratungsaufwand 
insbesondere zur Kalkulation des TI-Zuschlags, die 
stark von der üblichen Budgetplanung abweicht.

Das Thema Datenschutz im Krankenhaus wurde auch 
2024/25 unter dem Blickwinkel der Abrechnungsre-
geln behandelt, insbesondere der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts zur so genannten sachlich-
rechnerischen Richtigkeitsprüfung. Nach wie vor teilt 
die NKG die Bedenken, dass Daten, die über SGB V 
hinausgehen, nicht von der Krankenkasse eingesehen 
werden dürfen. Ausnahmen hierbei sind Konstellatio-
nen, über die das BSG eigens entschieden hat – etwa, 
wenn eine stationäre Aufnahme verlangt wird, ob-
wohl grundsätzlich eine ambulante Behandlung mög-
lich wäre.

Die NKG wies ihre Mitglieder auf die einschlägige 
Rechtsprechung hin, beriet sie entsprechend und be-
zog auch strafrechtliche Aspekte hinsichtlich der ärzt-

lichen Schweigepflicht ein. Am „Regionalen Arbeits-
kreis für Datenschutz im Krankenhaus“, in dem diese 
Fragen besprochen werden, nahm regelmäßig ein 
Vertreter der NKG teil. Die datenschutzrechtlichen 
Diskussionen und Anfragen der Krankenhäuser dreh-
ten sich im Wesentlichen um die Umsetzung der  
DS-GVO sowie um die rechtlichen Änderungen auf  
europäischer Ebene mit den erforderlichen gesetzli-
chen und tatsächlichen Anpassungen. So musste 
auch das Formularwesen im Krankenhausbereich 
entsprechend ergänzt werden. Die NKG brachte sich 
hierzu in den Sitzungen der AG Datenschutz der DKG 
ein, wo die entsprechenden Formulare entwickelt 
wurden. 

Datenschutz im Krankenhaus

Der Datenschutz blieb ein zentrales Thema für die Krankenhäuser. Die NKG unterstützte ihre Mitglieder in 
Fragen der Abrechnung und der Schweigepflicht, bewertete die aktuelle Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts (BSG) und begleitete die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). 
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Aufstellung der Entgelte 
und Budgetermittlung (AEB)
Krankenhausentgeltgesetz – KHEntgG (AEB)
Auch 2024 und 2025 stellte die NKG das bewährte 
AEB-Programm zur Verfügung. Es wird flächende-
ckend in Niedersachsen eingesetzt und bildet die 
Grundlage für die örtlichen Budgetverhandlungen.

Die Anwendung unterstützt Krankenhäuser bei der 
Erstellung aller erforderlichen Formulare (E1, E2, E3, 
B1) und Berechnungsbögen. Neben den Regelungen 
zu Zu- und Abschlägen berücksichtigt das Programm 
auch die aktuellen gesetzlichen Anpassungen, bei-
spielsweise zur tagesstationären Behandlung und zur 
Kinder- und Jugendmedizin.

Darüber hinaus enthält das AEB-Programm Funktio-
nen zur Plausibilisierung der Eingaben sowie die je-
weils aktuellen, bundesweit abgestimmten Schemata 
für die Verhandlung des Pflegebudgets und der Tele-
matik-Infrastruktur.

Bundespflegesatzverordnung – BPflV (AEB-Psych)
Für Krankenhäuser, die nach der BPflV beziehungs-
weise dem PEPP-System abrechnen, bietet die NKG 

das Programm AEB-Psych an. Es dient der Erstellung 
der Budgetunterlagen (E1, E2, E3, B2) und enthält zu-
sätzliche Formulare für die Darstellung von Kosten- 
und Personaldaten (K1, K2, P1, P2). Außerdem unter-
stützt es die Ermittlung des Zahl-Basisentgeltwerts 
über den integrierten NKG-Berechnungsbogen.

Personalbemessung 
nach PPP-Richtlinie
Zur Unterstützung der Krankenhäuser bei der Umset-
zung der Personalausstattung Psychiatrie und Psy-
chosomatik-Richtlinie (PPP-RL) des G-BA hat die NKG 
zwei EDV-gestützte Berechnungsschemata entwickelt. 
Diese ermöglichen eine einfache Ermittlung des Per-
sonalbedarfs anhand der vorgegebenen Minutenwer-
te je Berufsgruppe und Patientenklassifikation.

Die Programme bieten wahlweise die Berechnung 
des Personalbedarfs auf Stations- oder Standortebe-
ne und liefern damit eine praxisgerechte Grundlage, 
um die Einhaltung der Mindestvorgaben zu prüfen. 
Im Hinblick auf die ab 2026 vorgesehenen Sanktionen 
bei Unterschreitung der Personalvorgaben stellen 
diese Tools eine wichtige Unterstützung der Kranken-
häuser dar.

EDV-Tools der NKG 

Was sonst noch wichtig war …
Weitere NKG-Aktivitäten und -Services 2024/2025

•	 EDV-Programme für Ausgleichsberechnungen nach KHEntgG und BPflV

•	 Dateien zur Ermittlung von Zu- und Abschlägen, unabhängig vom AEB-Programm

•	 Informationsbörse für krankenhausindividuelle Entgelte

•	 Datenauswertungen zur Vorbereitung der Landesbasisfallwert-Verhandlungen

•	 NKG-Internetportal mit Zugang zu NKG-Mitteilungen, Mustervereinbarungen, Lesefassungen von 
Gesetzen, Seminarunterlagen in einem geschützten Mitgliederbereich

•	 Versand aller NKG-Mitteilungen per E-Mail

•	 Beratung der Mitglieder zur Förderung aus dem Krankenhauszukunftsfonds („KHZG-Förderung“)

•	 Vorbereitung und Beratung der Krankenhäuser zur Vermeidung von Sanktionen wegen verspäteter 
Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben

Trotz eines eingeleiteten Schiedsstellenverfahrens 
konnten die Verhandlungen zwischen den LVKK und 
der NKG zum LBFW 2024 mit einer Einigung beendet 

werden. Die Verhandlungen für 2025 führten Anfang 
Dezember 2024 zu einer Einigung.

Landesbasisfallwert

Der Einigung zum Landesbasisfallwert (LBFW) 2024 und 2025 gingen jeweils intensiv geführte Verhandlun-
gen  zwischen der NKG und den Landesverbänden der Krankenkassen (LVKK) voraus. Für 2024 wurde der 
Basisfallwert um rund fünf Prozent erhöht, für 2025 betrug die Anpassung mehr als vier Prozent. Zusätz-
lich wurden tarifliche Korrekturen und Ausgleichsmechanismen berücksichtigt.

Finanzierung

Die Erhöhungsraten für Tariferhöhungen für die Jahre 
2024 und 2025 konnten wegen der fehlenden Verein-
barungen auf Bundesebene zum Zeitpunkt der Ver-
handlung des LBFW 2025 noch nicht berücksichtigt 
werden. Die Vereinbarung zur anteiligen Erhöhungsrate 
für das Jahr 2024 wurde erst im Juni 2025 abgeschlossen. 
Deshalb verständigten sich die NKG und die LVKK da-
rauf, die vollständige Umsetzung der Erhöhungsrate 
(Basisberichtigung und Ausgleiche) für das Jahr 2024 
als Berichtigung so umzusetzen, als sei sie bei der Ver-
einbarung des LBFW 2025 bekannt gewesen. Unter 
Berücksichtigung des Zeitpunkts der erstmaligen Ab-
rechnung beträgt der landesweit geltende Zahl-Basis-
fallwert für Aufnahmen ab dem 1. Juni 2025 4.502,68 
Euro. Der landesweit geltende, um die Tarifrate 2024 
berichtigte Basisfallwert ohne Ausgleich beträgt 4.421,37 
Euro, mit Ausgleich 4.454,17 Euro für das Jahr 2025. 
Die NKG informierte ihre Mitglieder frühzeitig über die 
Ergebnisse und unterstützte sie in der Praxis. Dadurch 
konnten die Anpassungen bei den Budgetverhand-
lungen und der Abrechnung zügig umgesetzt werden.

Budgetverhandlungen 
nach dem Krankenhausentgeltgesetz
Die Budgetverhandlungen der Jahre 2024 und 2025 
waren erneut durch ein hohes Maß an Komplexität 
und eine Vielzahl regulatorischer Anforderungen ge-
prägt. Zentrale Bedeutung hatten dabei die mit dem 
Krankenhauspflegeentlastungsgesetz (KHPflEG) ein-
geführten verbindlichen Fristen gemäß § 11 KHEntgG 
für die Vorlage von Budgetunterlagen. Die fristge-
rechte Aufbereitung stellt die Krankenhäuser vor or-
ganisatorische Herausforderungen, zumal bei Nicht-
einhaltung ein Rechnungsabschlag von einem Prozent 
je voll- oder teilstationärem Fall droht.

Inhaltlich standen die Leistungsentwicklung und ihre 
Auswirkungen auf den Fixkostendegressionsabschlag 
im Fokus. Auch die Darstellung der Leistungen für 
Kinder und Jugendliche außerhalb des Erlösbudgets 
spielte insbesondere im Jahr 2024 eine wichtige Rolle. 
Zunehmend relevant wurden zudem die Wechselwir-
kungen zwischen Hybrid-DRG-Leistungen und aG-

Jahr	 LBFW	 Veränderung

2024 ohne Ausgleich	 4.202,92 Euro	 + 5,25 %
2024 mit Ausgleich	 4.206,94 Euro	 + 5,35 %
		
2025 ohne Ausgleich	 4.386,27 Euro	 + 4,36 % 
2025 mit Ausgleich	 4.386,27 Euro	 + 4,36 % 

2025 ohne Ausgleiche inkl. Tarifrate 2024	 4.421,37 Euro	 + 5,20 %
2025 mit Ausgleichen inkl. Tarifrate 2024	 4.454,17 Euro	 + 5,88 %
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DRG-Leistungen (ausgegliederten deutschen (Ger-
man) DRG-Fallpauschalen). Hier galt es, Effekte 
möglicher Leistungsverschiebungen sowie Auswir-

kungen der unterschiedlichen Leistungskataloge 
sachgerecht abzubilden.

Die Neuregelung führte dazu, dass seit 2025 Personal 
aus den Rubriken „sonstige Berufe“ und „ohne Be-
rufsabschluss“ nicht mehr als pflegebudgetrelevantes 
Personal berücksichtigt werden kann. Hierzu wurden 
die entsprechenden Beträge in die aG-DRG-Fallpau-
schalen zurückgegliedert. Hebammen auf der Nor-
malstation und im Kreißsaal können hingegen nun-
mehr als pflegebudgetrelevantes Personal im 
Pflegebudget berücksichtigt werden. Hierzu wurden 
die Personalkosten der Hebammen aus den aG-DRG-
Fallpauschalen ausgegliedert. 

Das Krankenhaustransparenzgesetz und die darin 
enthaltenen Regelungen traten Ende März 2024 in 
Kraft. Darin wurden auch Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Liquidität im Rahmen der Pflegebudgets ge-
regelt. Hierzu gehören die frühzeitige Refinanzierung 
von Tariflohnsteigerungen, die Erhöhung des vorläu-
figen Pflegeentgeltwerts und ein vorgezogener Min-
dererlösausgleich. Zur Berechnung des erhöhten 
krankenhausindividuellen Pflegeentgeltwerts erstell-
te die NKG für ihre Mitglieder ein Formular zum 
Download auf der Internet-Seite.

In Niedersachsen gab es unabhängig von den neuen 
gesetzlichen Regelungen Absprachen zu vorgezo- 
genen Erlösausgleichen mit den LVKK. Die NKG 
stimmte mit diesen ein entsprechendes Schema ab 
und stellte es den Mitgliedern auf der Homepage zur 
Verfügung.   

Pflegebudget

Mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz wurde die Abgrenzung der Personalkosten, die im Pflegebudget 
berücksichtigt werden können, grundlegend überarbeitet. Die pflegebudgetrelevanten Pflegepersonalkosten 
sind nunmehr eindeutig definiert. Ab dem Jahr 2025 konnten ausschließlich die Personalkosten qualifizierter 
Pflegekräfte, die in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen tätig sind, 
berücksichtigt werden.

Mit dem Inkrafttreten des Krankenhausversorgungs-
verbesserungsgesetzes (KHVVG) wurde die Förderung 
der Geburtshilfe über das Jahr 2024 hinaus fort- 
geführt. Hierfür werden von 2023 bis 2026 aus  
der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds jeweils 
120 Millionen Euro entnommen und für die Geburts-
hilfe anspruchsberechtigter Einrichtungen bereitge-
stellt.

Für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen 
standen 2023 und 2024 zusätzliche Finanzmittel über 
einen speziellen Zuschlag zur Verfügung. Ab 2025 
wurde die Förderung in angepasster Form fortge-

führt, wodurch sich das Verfahren für die Kranken-
häuser vereinfachte. Es ist nicht mehr erforderlich, 
ein eigenes Erlösvolumen für die Kinder- und Jugend-
medizin zu bilden oder durch das Institut für das Ent-
geltwesen im Krankenhaus (InEK) ermitteln zu lassen. 
Stattdessen fließen die Erlöse aus den bewerteten 
DRG-Fallpauschalen wieder vollständig in das regulä-
re Erlösbudget des Krankenhauses ein. Auch der bis-
her notwendige Nachweis, dass die Mittel zweckge-
mäß verwendet werden, und die Erlösausgleiche 
entfallen im Jahr 2025. Damit konnten viele praktische 
Schwierigkeiten, die bei der Umsetzung entstanden 
waren, deutlich reduziert werden.

Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin 

Mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz wurde das Krankenhausentgeltgesetz um eine Regelung zur 
Förderung der Geburtshilfe und der Kinder- und Jugendmedizin ergänzt. 

Die NKG informierte ihre Mitgliedseinrichtungen zeit-
nah über die Konsequenzen des Urteils und gab in 
mehreren Mitteilungen praxisnahe Hinweise zur Um-
setzung in der Abrechnung und den laufenden Bud-
getverhandlungen. Neben den rechtlichen Fragen 
rund um das Urteil standen auch die praktischen An-
forderungen aus der G-BA-Richtlinie zur Notfallver-
sorgung im Fokus. Diese legt fest, welche strukturellen 
und qualitativen Voraussetzungen ein Krankenhaus 
erfüllen muss, um einer bestimmten Notfallstufe zu-
geordnet zu werden.

Der Medizinische Dienst (MD) überprüft im Auftrag 
der Krankenkassen stichprobenartig, ob die Quali-

tätsvorgaben der Richtlinie tatsächlich erfüllt werden. 
Nicht selten führen negative Prüfberichte des MD zu 
Unstimmigkeiten und intensiven Diskussionen bei 
den Budgetverhandlungen. In diesem Zusammen-
hang kam es zu vielen Rückfragen von Krankenhäu-
sern, die einen entsprechenden Zuschlag vereinbaren 
wollten.

Die NKG unterstützte ihre Mitgliedseinrichtungen 
auch in diesen Fällen mit fachlicher Beratung und Hin-
tergrundinformationen, damit sie die Verhandlungen 
mit den Kostenträgern auf Basis der aktuellen Rechts-
lage führen können.

Notfallversorgung

Das Bundessozialgericht hat sich in einer Entscheidung vom 2. April 2025 mit den Regelungen des Gemeinsa-
men Bundesausschusses (G-BA) zu den gestuften Notfallstrukturen in Krankenhäusern auseinandergesetzt. 
Das Gericht erklärte einzelne Teile der sogenannten Notfallstufen-Regelungen für nichtig. Diese Entscheidung 
hat auch Auswirkungen auf die bisher vorgesehenen Rechnungsabschläge in Höhe von 60 Euro je Fall.

Im Fokus der Verhandlungen standen neben den 
klassischen Themen aus Sicht der NKG die zusätzli-
chen finanziellen Mittel zur Erfüllung der Vorgaben 
der Personalausstattung  Psychiatrie und Psychoso-
matik-Richtlinie (PPP-RL). Die PPP-RL des G-BA ist seit 
2020 verbindlich und definiert Mindestvorgaben für 
das therapeutische Personal. Die Einhaltung dieser 
Vorgaben muss dokumentiert und gegenüber dem 
Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im 
Gesundheitswesen (IQTIG) nachgewiesen werden. 
Die damit verbundenen Personalkosten werden bud-
getsteigernd mit den Krankenkassen vereinbart, häu-
fig auf Basis mehrjähriger Stufenpläne zum Stellen-
aufbau. Die Personalkosten werden vollständig aber 
nur bei Neueinstellungen vereinbart. Das Bestands-
personal hingegen wird nicht voll finanziert. Alle psy-
chiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen 
übermitteln ihre Vereinbarungsdaten an das InEK, 
das daraus einen bundesweiten Krankenhausver-
gleich erstellt, der wiederum in die Budgetverhand-
lungen einfließt.

Zur Berücksichtigung von Tarifsteigerungen wurde für 
2024 eine anteilige Erhöhungsrate von 1,01 Prozent im 
Anwendungsbereich der BPflV festgelegt, die über die 
lokalen Budgetverhandlungen ergänzend zu den ver-
einbarten Budgetsteigerungen umgesetzt wird. Alter-
nativ wurde durch das Krankenhausversorgungsver-
besserungsgesetz die Möglichkeit geschaffen, die 
Erhöhungsrate bereits im laufenden Jahr über einen 
angepassten Basisentgeltwert (BEW) zu berücksichti-
gen, um die Liquidität der Krankenhäuser zu stärken.

Die NKG führte Gespräche mit den LVKK, um ein abge-
stimmtes Verfahren zur Umsetzung des unterjährig 
erhöhten krankenhausindividuellen BEW zu erreichen. 
Zum einen sollte damit geregelt werden, wie die unter-
jährige Erhöhung technisch zu ermitteln ist, sofern ein 
Krankenhaus diese „Alternative“ nutzen möchte. Zum 
anderen sollte eine Formulierung für die örtlichen Ver-
tragsparteien bei der Klärung von Umsetzungsproble-
men abgestimmt werden. Leider war in keinem Punkt 
ein Konsens mit den LVKK zu erreichen. 

Budgetverhandlungen nach Bundespflegesatzverordnung

Die so genannte Budgetbeschleunigung hatte Einfluss auf die Verhandlungen im Anwendungsbereich der 
Bundespflegesatzverordnung (BPflV). Für 2024 und 2025 liegt ein Großteil der Budgetvereinbarungen vor. 
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Die Verbände der Gesetzlichen Krankenversicherung 
haben gegenüber der NKG-Geschäftsstelle fristge-
recht erklärt, dass sie die Geschäftsstellenführung ab 
dem 1. Januar 2026 übernehmen. Ab diesem Zeit-
punkt wird die Geschäftsstelle wieder bei der AOK 

Niedersachsen angesiedelt sein. Alle Verfahren, die 
noch 2025 aufgerufen wurden, werden von der bishe-
rigen Geschäftsstelle, also von der NKG, betreut und 
abgeschlossen.

Schiedsstelle – Übergang der Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle der Schiedsstelle war seit dem 1. Januar 2022 bei der NKG angesiedelt. Gemäß der 
Schiedsstellenvereinbarung wechselt ihr Sitz im Vierjahresrhythmus zwischen der Krankenhausgesellschaft 
und einem der Krankenkassenverbände, die in der Schiedsstelle vertreten sind. 

Mit den immer komplexer werdenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen ist der Informations- und Bera-
tungsbedarf der Krankenhäuser weiter angestiegen. 
Besonders häufig wandten sich die Häuser mit Fragen 
zu den Regelungen des Krankenhausentgeltgesetzes 
und der BPflV sowie zu den Anforderungen an die 
Pflegebudgets an die NKG-Geschäftsstelle.

Die Informationsveranstaltungen zur Budgetrunde 
2024/2025 fanden sowohl in Präsenz als auch online 
statt. Fachliche Beiträge externer Expertinnen und Ex-
perten – unter anderem vom InEK – ergänzten das 
Programm und sorgten für aktuelle Einblicke in die 
Entwicklungen auf Bundesebene.

In den Seminaren erhielten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer das notwendige kaufmännische und 
rechtliche Rüstzeug, um ihre Budgetverhandlungen 
mit den Krankenkassen gezielt vorzubereiten. Dabei 
standen die strukturierte Erstellung der Verhand-
lungsunterlagen, das Erkennen von Handlungsspiel-
räumen sowie die Entwicklung geeigneter Strategien 
im Mittelpunkt. Außerdem stellte die NKG die erfor-
derlichen Programme bereit und versorgte die Mit-
glieder mit ausführlichen Budgethinweisen. Zusätzli-
che Workshops zu Spezialthemen und der Austausch 

mit anderen Einrichtungen boten darüber hinaus 
wertvolle Unterstützung bei der praktischen Umset-
zung.

Seit dem Jahr 2020 bietet die NKG ihren Mitgliedern 
auch die Möglichkeit, sich bei den örtlichen Budget-
verhandlungen begleiten zu lassen. Der Umfang der 
Unterstützung richtet sich nach den individuellen Be-
dürfnissen der Krankenhäuser. In vielen Fällen beglei-
tet die NKG den gesamten Verhandlungsprozess von 
der Prüfung der Forderungsunterlagen über die ge-
meinsame Vorbereitung bis zur Teilnahme an den 
Verhandlungen. Die Beraterinnen und Berater der 
NKG bringen sich dabei im vereinbarten Rahmen ak-
tiv ein, während die Verhandlungsführung weiterhin 
bei der Krankenhausgeschäftsführung liegt. Nach er-
folgreichem Abschluss unterstützen sie die Einrich-
tungen bei der Umsetzung der Vereinbarungen. Eini-
ge Häuser entschieden sich für eine punktuelle 
Begleitung, etwa in Form einer gezielten Vorbereitung 
auf die Verhandlung oder einer Unterstützung aus-
schließlich während der Gespräche mit den Kosten-
trägern. Das Beratungsangebot wurde 2024 und 2025 
intensiv genutzt, die Rückmeldungen der von der NKG 
begleiteten Einrichtungen waren sehr positiv.  

Budgetberatung der NKG 

Auch in den Jahren 2024 und 2025 begleitete die NKG ihre Mitgliedseinrichtungen intensiv bei der Vorberei-
tung der Budgetverhandlungen. Neben Informationsveranstaltungen zu den aktuellen Budgetrunden bot die 
NKG praxisorientierte Workshops an, die Gelegenheit zum Austausch von Erfahrungen und zur Klärung 
fachlicher Fragen boten. Darüber hinaus hat sich die Budgetbegleitung als fester Bestandteil der NKG-Unter-
stützungsangebote etabliert.

Was sonst noch wichtig war …
Weitere NKG-Aktivitäten und -Services 2024/2025

•	 Budgetinformationsveranstaltungen und entsprechende Informationen an die Bezirksarbeits-	
gemeinschaften 

•	 AEB-Tool für KHEntgG und AEB-Psych-Tool 

•	 Berechnungsschemata für Zu- und Abschläge sowie Erlösausgleiche

•	 Abstimmung mit den Krankenkassen zur Budget-Mustervereinbarung und zu Berechnungsschemata

•	 Workshops für BPflV- und PEPP-Budgetverhandlungen

•	 Workshops für KHEntgG-Budgetverhandlungen

•	 Abschluss einer Empfehlungsvereinbarung über die Entgelte für die Behandlung von Blutern mit 
Blutgerinnungsfaktoren

•	 Beteiligung am bundesweiten Benchmark-Projekt zum Pauschalierten Entgeltsystem für die  
Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) mit 27 niedersächsischen psychiatrischen und psychosomati-
schen Fachkrankenhäusern und Fachabteilungen unter Einbeziehung von Institutsambulanzen
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Ein zentraler Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit 
lag auf der intensiven Begleitung der bundesweiten 
Debatte zur Krankenhausreform. Mit zahlreichen 
Pressemitteilungen, Hintergrundgesprächen, Inter-
views und Veranstaltungen erläuterte die NKG die 
Auswirkungen der geplanten Reform auf die Versor-
gungslandschaft in Niedersachsen und machte zu-
gleich auf den dringenden Handlungsbedarf bei der 
wirtschaftlichen Stabilisierung der Kliniken aufmerk-
sam. 

Die NKG nutzte eine breite Palette an klassischen und 
Online-Kommunikationskanälen und erzielte damit 
eine hohe mediale Resonanz. Sie konnte so die enor-
men Herausforderungen für die Krankenhäuser in 
Niedersachsen erfolgreich in den öffentlichen Fokus 
rücken und das Bewusstsein für notwendige Maßnah-
men seitens der Politik schärfen. 

In den Jahren 2024 und 2025 organisierte die NKG ins-
besondere folgende Aktionen und Veranstaltungen:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

NKG-Kampagne

In den Jahren 2024 und 2025 richtete die NKG ihre Kampagnenarbeit auf drei Schwerpunktthemen aus: die 
wirtschaftlich angespannte Lage der Krankenhäuser, die Krankenhausreform auf Bundes- und Landesebene 
sowie die dringend notwendige Entlastung von bürokratischen Vorgaben. Die NKG begleitete diese Themen 
und weitere gesundheitspolitische Entwicklungen mit einer Vielzahl an Presse- und Kommunikationsmaß-
nahmen. Ziel war es, die Positionen der Krankenhäuser in Niedersachsen in der öffentlichen Diskussion 
sichtbar zu machen, Transparenz zu schaffen und den Dialog mit politischen Entscheidungsträgerinnen 
und -trägern, Medien und der Öffentlichkeit zu fördern.

Bürokratiewelle: 
Mit einer fünf 
Meter hohen 
symbolischen 
Welle hat die 
NKG am 28. 
August 2025 in 
Hannover ein 
Zeichen 
gegen die 
zunehmende Flut 
an Dokumenta-
tions- und 
Nachweispflich-
ten in den 
Krankenhäusern 
gesetzt. 

Quelle: NKG/
Pucknat

Am 15. März 2024 führte die „Niedersächsische Alli-
anz für die Krankenhäuser“ auf Initiative der NKG eine 
gemeinsame Pressekonferenz in Hannover durch 
und appellierte an die Verantwortlichen in Bund und 
Land, sich schnellstmöglich für eine nachhaltige Absi-
cherung der Kliniken einzusetzen. Parallel zur Presse-
konferenz wandte sich die Allianz in einem offenen 
Brief direkt an Ministerpräsident Stephan Weil, um 
angesichts der weiterhin ungelösten wirtschaftlichen 
Krise der Kliniken konkrete Unterstützung vom Land 
einzufordern. Das breite Bündnis aus Berufsverbän-
den und Krankenhausträgern forderte Klarheit und 
Verbindlichkeit bei den dringend benötigten Finanz-
hilfen für die niedersächsischen Krankenhäuser.

Hintergrund war die weiterhin ausbleibende Anpas-
sung der Krankenhausvergütungen durch den Bund. 
Obwohl Niedersachsen dem Transparenzgesetz im 
Vermittlungsausschuss zugestimmt hatte, blieb die 
versprochene finanzielle Entlastung durch den Bund 
aus. Die Allianz forderte daher, dass das Land bei feh-
lenden verbindlichen Zusagen des Bundes in der Bun-
desratssitzung am 22. März 2024 gegen das Gesetz 
stimmen sollte. 

Die NKG forderte eine basiswirksame Erhöhung  
der Krankenhausvergütungen um mindestens vier 
Prozent im Jahr 2024, da die im Transparenzgesetz 
angekündigten Liquiditätshilfen weder ausreichten 
noch dauerhaft wirksam seien. Auch die tariflich ver-

Mitglieder der „Niedersächsischen Allianz für die Krankenhäuser“ 
mit dem offenen Brief (v.l.n.r.): Dr. Ralf Selbach (Deutsches Rotes 
Kreuz Niedersachsen), Prof. Hubert Meyer (Niedersächsischer 
Landkreistag), Helge Engelke (NKG), Dr. Michael Moormann 
(Städtisches Klinikum Lüneburg) und Hans-Joachim Lenke (Diakonie 
Niedersachsen). Quelle: NKG/Pucknat

März 2024 
Pressekonferenz und offener Brief der 
„Niedersächsischen Allianz für die Krankenhäuser“

einbarten Lohnsteigerungen von durchschnittlich 
zehn Prozent im März 2024 verschärften die wirt-
schaftliche Belastung zusätzlich. Die Allianz betonte, 
dass es nun Aufgabe des Landes sei, sich im Interesse 
der Krankenhäuser und ihrer Beschäftigten aktiv für 
die Einhaltung der zwischen Bund und Ländern ver-
einbarten Zusagen einzusetzen. 

Im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung am 8. April 
2024 in Hannover wies die NKG auf die weiterhin an-
gespannte wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser 
hin. Die Kliniken ständen vor großen finanziellen und 
strukturellen Herausforderungen, um auch künftig 
eine flächendeckende und qualitativ hochwertige Ver-
sorgung sicherzustellen. Die NKG stellte fest, dass die 
von Bund und Ländern geplante Krankenhausreform 
deutlich hinter dem Zeitplan zurücklag und verbind-
liche Zusagen zur wirtschaftlichen Stabilisierung wei-
terhin fehlten. In diesem Zusammenhang forderten 
die Krankenhäuser eine angemessene Finanzierung 
und verlässliche Überbrückungsmaßnahmen bis zum 
Inkrafttreten der Reform. Hervorgehoben wurde, 
dass steigende Betriebskosten, Tarifsteigerungen, der 
Fachkräftemangel und weiter zunehmende Bürokra-
tie die wirtschaftliche Existenz vieler Kliniken erheb-
lich belasteten. 

Aus Sicht der NKG lag es in der Verantwortung der 
Politik, ein unkontrolliertes Krankenhaussterben zu 
verhindern und die Versorgungssicherheit zu gewähr-
leisten. Zugleich bekräftigte die NKG ihre grundsätzli-
che Unterstützung der Ziele der geplanten Reform, 
forderte jedoch eine stärkere Einbindung der Länder 
in die Krankenhausplanung sowie eine Weiterent-

Quelle: NKG/Pucknat

April 2024  
NKG-Mitgliederversammlung
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wicklung des Vergütungssystems. Die vorgesehene 
Vorhaltefinanzierung wurde kritisch bewertet, da sie 
keine ausreichende wirtschaftliche Stabilisierung und 
keine wirksame Existenzsicherung insbesondere für 
Häuser der Grundversorgung erwarten ließ. Die NKG 
sprach sich zudem dafür aus, die Krankenhausreform 
in enger Abstimmung mit den Kliniken und in einem 
geordneten Prozess umzusetzen, um die stationäre 
Versorgung langfristig zu sichern. Die Mitgliederver-
sammlung wurde von umfangreichen Pressemaß-
nahmen begleitet und fand ein breites Echo in regio-
nalen und überregionalen Medien.

Juni 2024 
Gemeinschaftsstand auf der IdeenExpo 

Vom 8. bis zum 16. Juni 2024 präsentierten sich fünf 
niedersächsische Krankenhausträger unter dem 
Dach der NKG gemeinsam auf der IdeenExpo in Han-
nover. Die trägerübergreifende Kooperation auf Eu-
ropas größtem Jugend-Event für Technik und Natur-
wissenschaften stellte eine Premiere dar. Ziel war es, 
Schülerinnen und Schüler für die vielfältigen und 
sinnstiftenden Berufsbilder im Krankenhaus zu be-
geistern. Die beteiligten Krankenhäuser stellten sich 
im Wechsel vor und boten ein abwechslungsreiches 
Programm mit zahlreichen Mitmachaktionen. Ärztin-
nen und Ärzte, Pflegekräfte sowie Mitarbeitende aus 
dem Personalbereich gaben praxisnahe Einblicke in 
ihren Berufsalltag und informierten über Ausbil-
dungs- und Einstiegsmöglichkeiten. 

Am Stand im neuen Themenbereich „HealthyPlanet“ 
konnten die Jugendlichen unter anderem an einer Re-
animationspuppe Wiederbelebung üben, einen Ver-
band anlegen oder an einem Modell das Blutabneh-
men trainieren. Der moderne Inkubator „BabyLeo“ 
veranschaulichte die Versorgung von Frühgeborenen, 
die an einer Übungspuppe selbst ausprobiert werden 
konnte. Mit dem „Nursing Anne Simulator“ konnten 
Pflegehandlungen wie Blutdruckmessen, Wundver-
sorgung oder die Behandlung eines Asthma-Anfalls 
geübt werden. Weitere Angebote umfassten das  
„Organ-Tetris“ zur spielerischen Anatomievermitt-
lung, Hygieneübungen mit Schwarzlicht sowie eine 
„Zeitreise“, bei der mittels Brille und Alterssimula- 
tionsanzug die Herausforderungen älterer Menschen 
erfahrbar wurden. In einer Fotobox konnten sich die 
Besucher zudem in OP- oder Pflegekleidung fotogra-
fieren lassen. Das vielfältige Angebot auf dem Stand 

wurde durch Workshops und die Beteiligung der Klini-
ken am Bühnenprogramm ergänzt. Die Aktion er-
reichte zahlreiche Jugendliche und unterstützte die 
Nachwuchsgewinnung auf innovative und anschauli-
che Weise. 

September 2024 
Niedersächsische Initiative zum Bürokratieabbau

Am 3. September 2024 startete die NKG gemeinsam 
mit dem Niedersächsischen Gesundheitsministerium 
und der Ärztekammer Niedersachsen eine Initiative 
zum Bürokratieabbau in den Kliniken. Ziel war es, die 
zunehmenden Dokumentationspflichten zu reduzie-
ren und so medizinisches und pflegerisches Personal 
zu entlasten. In der Landespressekonferenz machten 
die Partner gemeinsam deutlich, dass Ärztinnen,  
Ärzte und Pflegekräfte täglich rund drei Stunden mit 
Bürokratie verbringen – Zeit, die für die Patientenver-
sorgung fehlt. Wenn die bürokratische Arbeit um nur 
eine Stunde verringert würde, ständen rechnerisch 
mehr als 1.700 Vollkräfte im ärztlichen und etwa 
4.000 im Pflegedienst zusätzlich zur Verfügung. 

Die Beteiligten forderten gesetzliche Maßnahmen  
wie eine verbindliche Bürokratiefolgenabschätzung, 
schnellere Digitalisierung sowie eine bessere Nutzung 
vorhandener Daten. Niedersachsens Gesundheitsmi-
nister Dr. Andreas Philippi appellierte an den Bund, 
die Krankenhausreform zu nutzen, um den Bürokra-
tieaufwand deutlich zu senken. Die Initiative unter-
strich, dass Bürokratie kein Selbstzweck sein dürfe 
und der Einsatz von Personal effizient, zielgerichtet 
und patientenzentriert erfolgen müsse. Ein struktu-
reller und konsequenter Bürokratieabbau wurde als 
wesentlicher Beitrag zur Fachkräftesicherung und zur 
Stärkung der stationären Versorgung gefordert.

Dr. Alexander Poppinga (Evangelisches Krankenhaus Oldenburg), 
Helge Engelke (NKG), Dr. Martina Wenker (Ärztekammer 
Niedersachsen) und Niedersachsens Gesundheitsminister  
Dr. Andreas Philippi in der Landespressekonferenz (v.l.n.r.). 
Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Gleichstellung

Die NKG kritisierte, dass die Bürokratie immer mehr 
Zeit in Anspruch nehme, die der direkten Patienten-
versorgung verloren gehe. Vor dem Hintergrund der 
geplanten Krankenhausreform befürchten viele Klini-
ken sogar einen weiteren Anstieg der bürokratischen 
Anforderungen. Die NKG warnte, dass allein in Nie-
dersachsen über 500 zusätzliche Vollzeitstellen nötig 
wären, um neue Dokumentationspflichten zu erfüllen 
– zulasten der Versorgung. 

Im Rahmen der Aktion übergab die NKG dem nieder-
sächsischen Gesundheitsminister Dr. Andreas Phi-
lippi konkrete Vorschläge für einen wirksamen Büro-
kratieabbau. Zu den Forderungen gehörten u.a. eine 
vereinfachte Personalbemessung, die Reduzierung 
von Berichtspflichten, eine kritischere Prüfung beste-
hender Vorschriften sowie der Abbau redundanter 
Kontrollen. Zudem sprach sich die NKG für die Ab-
schaffung des Bundes-Klinikatlas und die schnellere 
Anerkennung internationaler Fachkräfte aus. 

Die Landesregierung unterstützte die Initiative und 
kündigte an, sich weiterhin auf Bundesebene für ent-
lastende Regelungen einzusetzen. Die Aktion unter-
strich den dringenden politischen Handlungsbedarf, 
Ressourcen wieder stärker auf die direkte Patienten-
versorgung zu konzentrieren.

Die NKG hat ihren Internetauftritt www.nkgev.info 
überarbeitet und modernisiert. Nutzerinnen und Nut-
zer können sich mithilfe einer schlanken Navigation 
und klaren Strukturen schnell einen Überblick ver-
schaffen und für sie relevante Inhalte finden. Die    
grafische Neugestaltung folgt dem Corporate Design 
der NKG. Neben der inhaltlichen und visuellen Neu-
gestaltung wurde die Website den aktuellen techni-
schen Möglichkeiten angepasst und ist auch auf allen 
gängigen Endgeräten nutzbar. Passwortgeschützte 
Inhalte für die Mitgliedskrankenhäuser und Informati-
onen für die Öffentlichkeit sind klar voneinander ge-
trennt.

Mai 2025 
Relaunch der NKG-Website

Am 28. August 2025 setzte die NKG mit einer öffent-
lichkeitswirksamen Aktion in Hannover erneut ein 
starkes Zeichen gegen die zunehmende Bürokra-
tielast in den Krankenhäusern. Unter dem Motto „Von 
der Bürokratiewelle überrollt“ machte eine fünf Meter 
hohe symbolische Welle aus Aktenordnern und For-
mularen auf die wachsenden Dokumentations- und 
Berichtspflichten aufmerksam, die Ärztinnen, Ärzte 
und Pflegekräfte im Klinikalltag stark belasten.

August 2025 
Von der Bürokratiewelle überrollt

Quelle: NKG/Pucknat (beide Fotos)
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Der NKG-Indikator zeichnet sich durch konkrete Aus-
sagen zur aktuellen Situation der Krankenhäuser aus 
und beleuchtet anhand von Prognosen relevante Ent-
wicklungen im Krankenhauswesen. Ziel der jährlichen 
Erhebung ist es, ein realistisches Bild der wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser in 
Niedersachsen zu geben. Zudem wird jedes Jahr ein 
besonderes Thema in den Fokus gerückt. Mit dem 
Schwerpunkt Krankenhausreform griff der Anfang 
2024 veröffentlichte NKG-Indikator eine zentrale  
Herausforderung für die Krankenhäuser in Nieder-
sachsen auf.

Dem NKG-Indikator zufolge sahen 60 Prozent der Kli-
niken in Niedersachsen ihre wirtschaftliche Existenz 
bereits vor Inkrafttreten der Krankenhausreform ge-
fährdet. Grund dafür waren stark gestiegene Sach- 
und Personalkosten. Drei Viertel der Kliniken verfüg-
ten über keine ausreichenden Rücklagen und waren 
kurzfristig auf finanzielle Hilfe angewiesen. Trotz die-
ser wirtschaftlich äußerst prekären Lage standen  
viele Kliniken den Zielen der Krankenhausreform 
grundsätzlich offen gegenüber. Kritisch wurden jedoch 
die fehlende Klarheit bei der konkreten Umsetzung 
der Reform und geringe Erwartungen an Verbesse-
rungen bei Behandlungsqualität und Personalgewin-
nung gesehen. Eine deutliche Mehrheit befürchtete 
zudem eine weiter zunehmende Bürokratie. 

Im Jahresverlauf 2024 verschärfte sich die wirtschaft-
liche Lage der niedersächsischen Krankenhäuser wei-
ter. Laut dem im November 2024 veröffentlichten 
NKG-Indikator erwartete nur noch jede zehnte Klinik 
ein positives Jahresergebnis. 88 Prozent der Häuser 
konnten ihre stark gestiegenen Sach- und Personal-
kosten nicht mehr durch reguläre Erlöse ausgleichen, 
71 Prozent hatten in den Vorjahren keine Rücklagen 
aufbauen können. Die Folge: Ein großer Teil der  
Kliniken war kurzfristig auf finanzielle Unterstützung 

angewiesen. Jedes vierte Krankenhaus plante, sein 
Leistungsangebot einzuschränken oder einzelne Ver-
sorgungsbereiche zurückzufahren. 

Auch der Ausblick für 2025 fiel überwiegend negativ 
aus. 57 Prozent der befragten Krankenhäuser rechne-
ten mit einer weiteren Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Situation, nur 6 Prozent erwarteten eine 
Verbesserung. Insgesamt sahen 56 Prozent der Klini-
ken ihre wirtschaftliche Existenz bis zur geplanten 
Umsetzung der Krankenhausreform im Jahr 2027 als 
gefährdet an. Die NKG forderte daher nachdrücklich 
einen Inflationsausgleich für die Jahre 2022 bis 2024 
sowie eine Überbrückungsfinanzierung bis 2027, um 
eine stabile Ausgangsbasis für die Umsetzung der Re-
form zu schaffen. 

Parallel dazu nahm die Skepsis gegenüber der Kran-
kenhausreform weiter zu. Im Vergleich zur Vorjahres-
umfrage beurteilten deutlich mehr Kliniken die politi-
schen Reformziele als unrealistisch. Weder bei der 
angestrebten Verbesserung der Behandlungsqualität 
noch beim Bürokratieabbau oder der Personal- 
gewinnung wurden spürbare Effekte erwartet. Die  
neue Vorhaltevergütung wurde von den meisten  
Häusern nicht als ausreichend zur Existenzsicherung 
wahrgenommen. Das schwindende Vertrauen der 
Krankenhäuser in die Reform bewertete die NKG als 
alarmierend. Sie forderte daher substanzielle Nach-
besserungen am Gesetz. 

Die Veröffentlichung des NKG-Indikators stieß sowohl 
2024 als auch 2025 auf eine große Resonanz in den 
Medien. Die Berichterstattung war landesweit wie 
auch überregional breit gestreut und griff deutlich die 
Forderungen der NKG auf. Die NKG dankt allen teil-
nehmenden Krankenhäusern für die langjährige und 
zuverlässige Beteiligung an dieser wichtigen Erhe-
bung.

NKG-Indikator

Die NKG hat im Berichtszeitraum erneut Umfragen zur Situation der Krankenhäuser in Niedersachsen 
durchge-führt und die Ergebnisse im NKG-Indikator veröffentlicht. Im Fokus standen die wirtschaftliche  
Lage sowie die Erwartungen der Kliniken zu der von Bund und Ländern geplanten Krankenhausreform.   

Was sonst noch wichtig war …
Weitere NKG-Aktivitäten und -Services 2024/2025

•	 Intensive Medienkontakte und regelmäßige Information von Politik, Krankenkassen und Öffentlich-
keit über die Anliegen der niedersächsischen Krankenhäuser mit dem Ergebnis breiter positiver 
Berichterstattung in Fernsehen, Radio, Print und online

•	 Zentrale Forderungen und Schwerpunkte der Pressearbeit waren:
	 • Kritisch-konstruktive Begleitung der Umsetzung des Niedersächsischen Krankenhausgesetzes 	

   sowie der Krankenhausreform des Bundes
	 • Inflationsausgleich zur Bewältigung gestiegener Sach- und Personalkosten
	 • Anhebung und Verstetigung der Krankenhausinvestitionen
	 • Kofinanzierung der notwendigen Transformationskosten im Zuge der Reform
	 • Bürokratieabbau zur Entlastung der Mitarbeitenden in den Krankenhäusern

•	 Enge Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Krankenhäusern in der Medienarbeit, z.B. bei der 
Recherche und der Vermittlung von Interviewpartnern
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Stellungnahmeverfahren
2024 und 2025

Neben intensiven Kontakten und informellem Austausch über gesetzliche Anpassungsnotwendigkeiten hat 
die NKG in den Jahren 2024 und 2025 zahlreiche Stellungnahmen im Rahmen des offiziellen Anhörungsver-
fahrens abgegeben:

Stellungnahmen 2025

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung von Hilfen für Personen mit psychischen 
Erkrankungen in Niedersachsen

Niedersächsisches Schulgesetz

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Tariftreue- und 
Vergabegesetzes

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Gesundheitsfach-
berufegesetzes

Änderung des Niedersächsischen Krankenhausgesetzes (NKHG)

Entwurf zur Neufassung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungs-
sanitäterinnen und Rettungssanitäter (APVO RettSan)

Entwurf der Verordnung zur Änderung der Niedersächsischen Verordnung zur 
Förderung der Schulgeldfreiheit an genehmigten Ersatzschulen der Bildungsgänge 
Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistentin/Sozialpädagogischer Assistent, 
Fachschule Sozialpädagogik und Berufsfachschule Pflegeassistenz, Fachschule 
Heilerziehungspflege und Fachschule Heilpädagogik

Verbandsbeteiligung zum Entwurf eines Erlasses zum Unterrichtsausfall bei hohen 
Temperaturen (Hitzefrei) im Bereich der öffentlichen berufsbildenden Schulen

Entwurf der Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berechnung der 
Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft (FinHVO) 

Entwurf der Verordnung zur Änderung der Verordnung über Auftragswertgrenzen und 
Verfahrenserleichterungen zum Niedersächsischen Tariftreue- und Vergabegesetz 
(Niedersächsische Wertgrenzenverordnung - NWertVO)

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Tariftreue- und Vergabe-
gesetzes

abgesendet

05.12.2025

12.11.2025

02.09.2025

12.08.2025

09.08.2025

04.08.2025

09.07.2025

02.07.2025

02.06.2025

09.05.2025

05.05.2025

Stellungnahmen 2024

Entwurf zur Änderung der Verordnung über Berufsbildende Schulen (BbS-VO) und zum 
Entwurf zur Änderung der Ergänzenden Bestimmungen für das berufsbildende 
Schulwesen (EB-BbS)

Entwurf eines Niedersächsischen Gleichstellungsgesetzes

abgesendet

21.08.2024

29.07.2024
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Die Niedersächsische 
Krankenhausgesellschaft

Vorstand

Der Vorstand bereitet die Beschlüsse der Mitgliederversammlung vor und bestimmt im Rahmen der 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung die Aufgabenstellung der Geschäftsführung. Der Vorstand besteht 
derzeit aus 17 Mitgliedern.

Vorsitzende/r
Rainer Rempe
Landrat 
Landkreis Harburg
Winsen (Luhe) 

Sven Ambrosy
Landrat 
Landkreis Friesland
Jever

Helge Engelke
Verbandsdirektor
Niedersächsische Krankenhaus-
gesellschaft e.V.
Hannover

Steffen Krach
Regionspräsident 
Region Hannover
Hannover

Sabine Schipplick
Generaloberin i. R.
DRK-Landesverband Nieder-
sachsen
Hannover

Dennis Weilmann
Oberbürgermeister der 
Stadt Wolfsburg
Wolfsburg

1. Stellvertreter/in
Dr. Hans-Heinrich Aldag
Geschäftsführer 
Waldklinik Jesteburg
Jesteburg

Detlef Bätz
Geschäftsführer
VdPkN Niedersachsen und 
Bremen e.V.
Osnabrück

Petra Gerlach
Oberbürgermeisterin der 
Stadt Delmenhorst
Delmenhorst

Sascha Kucera
Geschäftsführer 
Helios Klinikum Hildesheim
Hildesheim

Kerstin Tack
Vorständin 
Paritätischer Wohlfahrts-
verband Niedersachsen e.V.
Hannover

Thomas Zauritz
Geschäftsführer 
AWO Psychiatriezentrum
Königslutter

2. Stellvertreter/in
Frank Czeczelski
Kaufmännischer Geschäftsführer
Ev. Krankenh. Göttingen-Weende
Göttingen

Johannes Buß
Caritasdirektor
Caritasverband für die 
Diözese Osnabrück
Osnabrück

Dr. Thorsten Kornblum
Oberbürgermeister der
Stadt Braunschweig
Braunschweig

Hans-Joachim Lenke
Vorstand
Diakonisches Werk ev. Kirchen 
in Niedersachsen
Hannover 

Dr. Gerhard Tepe
Caritasdirektor 
Landes-Caritasverband 
für Oldenburg
Vechta

Beirat

Zur Beratung das Krankenhauswesen betreffender Fragen und zur Unterstützung des Vorstandes ist ein 
Beirat gebildet. Seine Mitglieder sind:

Marianne Baehr
Geschäftsführerin
Aller-Weser-Klinik
Krankenhaus Achim/
Krankenhaus Verden

Stefan David
Vorsitzender der 
Geschäftsführung
DIAKOVERE gGmbH
Hannover

Jan Fricke
Kaufmännischer Direktor
Burghof-Klinik GmbH & Co. KG
Rinteln

Schw. Maria Manuela Höwelhans
Oberin 
Franziskus-Hospital Harderberg
Georgsmarienhütte

André Koch
Klinikumsdirektor
Klinikum Wolfsburg
Wolfsburg

Florian Nachtwey
Geschäftsführer
Asklepios Harzkliniken GmbH
Goslar

Siegfried Ristau
Geschäftsführer 
Elbe Klinikum Stade-Buxtehude 
GmbH
Stade

Ansgar Veer
Geschäftsführer
Bonifatius Hospital Lingen gGmbH
Lingen (Ems)

Jens Betker
Krankenhausdirektor
AMEOS Klinikum Hildesheim
Hildesheim

Jens Finke
Vorstand
Universitätsmedizin Göttingen
Göttingen

Dr. Andreas Goepfert
Geschäftsführer 
Städtisches Klinikum 
Braunschweig gGmbH
Braunschweig

Christina Jaax
Geschäftsführerin
Niels-Stensen-Kliniken GmbH
Osnabrück

Marc Lütkemeyer
Geschäftsführer
Schüchtermann-Schiller‘sche 
Kliniken GmbH & Co. KG
Bad Rothenfelde

Hon.-Prof. Dr. Martin Pohlmann
Vorstand und stv. Caritasdirektor 
Landes-Caritasverband für 
Oldenburg e.V.
Vechta

Barbara Schulte
Geschäftsführerin 
Klinikum Region Hannover GmbH
Hannover

Klaus-Jörg Bossow
Geschäftsführer
Krankenhaus Buchholz gGmbH
Buchholz i.d.N.

Stefan Fischer
Geschäftsführer
Krankenhaus Ludmillenstift
Meppen

Heiko Goldenstein
Trägergesellschaft Kliniken 
Aurich-Emden-Norden mbH
Aurich

Holger Kammann
Kaufmännischer Geschäftsführer
MediClin Hedon-Klinik
Lingen

Dr. Michael Moormann
Geschäftsführer
Städtisches Klinikum Lüneburg 
gGmbH
Lüneburg

Dr. med. Alexander Poppinga
Vorstand
Evangelisches Kranken-
haus Oldenburg
Oldenburg

Sarah Sebeke
Geschäftsführerin
Borromäus Hospital Leer gGmbH
Leer

Stand: 31. Dezember 2025

Stand: 31. Dezember 2025
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Bezirksarbeitsgemeinschaften

Um den Erfahrungsaustausch der Mitglieder untereinander zu fördern, bestehen auf regionaler Ebene acht 
Arbeitsgemeinschaften in folgenden Bezirken: 

Bezirk

Aurich

Braunschweig

Hannover

Hildesheim

Lüneburg

Oldenburg

Osnabrück

Stade

Stand: 31. Dezember 2025

Geschäftsführer

Heiko Goldenstein
Geschäftsführer Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden mbH
Aurich 

André Koch
Klinikumsdirektor Klinikum Wolfsburg
Wolfsburg

Barbara Schulte
Geschäftsführerin Klinikum Region Hannover GmbH
Hannover

Stefan Fischer
Geschäftsführer Krankenhaus Ludmillenstift
Meppen

Klaus-Jörg Bossow
Geschäftsführer Krankenhaus Buchholz gGmbH
Buchholz i.d.N.

Hon.-Prof. Dr. Martin Pohlmann
Vorstand und stv. Caritasdirektor Landes-Caritasverband für Oldenburg e. V.
Vechta

Ansgar Veer
Geschäftsführer Bonifatius Hospital Lingen gGmbH
Lingen (Ems)

Siegfried Ristau
Geschäftsführer Elbe Klinikum Stade-Buxtehude GmbH
Stade

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle

Stand: 31. Dezember 2025

Pflegeausbildungsfonds

Bauer, Katja

Behling, Melina

Chérestal, Marc

Ellis, Germain

Engelke, Helge

Goldmann-Drescher, Ilona

Jessel, Claudia

König, Julian

Koschlick, Marvin

Kothe, Alexandra

Mengel, Patrick

Michalik, Kira

Müller-Steding, Susen

Nitzschke, Vanessa (Elternzeit)

Rebel, Laura

Riesch, Amrei

Rudat, Oliver

Schwarz, Daniela

Sokal, David

van den Engel, Peter

Westenberger, Patrick

Geschäftsstelle NKG e.V.

Addicks, Britta

Bartels, Roman

Bielefeld, Marten

Bunde, Andrea

Engelke, Helge

Glawe, Angela

Hanus, Sebastian

Holze, Simon

Janßen, Andreas

Lange, Giso

Moog, Dr. Claudia

Prehn, Christoph

Rädel, Ralf

Rojahn, Matthias

Schucht, Piet

Schulze, Fabian

Shahsavar, Ali

Weirich, Dr. Dirk

Wickbold, Marion

Wiljes, Katrin

Zimmermann, Patricia

Zimmermann, Svenja-Larissa
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Satzung der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft e.V.
in der Fassung vom 28. März 2022

§ 1   Name und Sitz

(1) Die Träger niedersächsischer Krankenhäuser und ihre Verbände bilden einen Verein mit dem Namen „Nieder-
sächsische Krankenhausgesellschaft e.V.“ (nachfolgend „Gesellschaft“ genannt) mit dem Sitz in Hannover.

(2) Die Gesellschaft ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Hannover eingetragen.

(3) Die Gesellschaft ist Mitglied der „Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V.“.

§ 2   Zweck und Gemeinnützigkeit

(1) Die Gesellschaft hat den Zweck, die gemeinsamen Interessen der Krankenhäuser in Niedersachsen und der 
Körperschaften, Organisationen und Verbände des Krankenhauswesens in Niedersachsen wahrzunehmen und Er-
fahrungen auf dem Gebiete des Krankenhauswesens auszutauschen.

Sie unterstützt die Krankenhäuser in Niedersachsen und die Körperschaften, Organisationen und Verbände des 
Krankenhauswesen in Niedersachsen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und auf dem Gebiet des Krankenhauswe-
sens. Im Zusammenwirken mit staatlichen und sonstigen Institutionen des Gesundheitswesens sorgt sie für die 
Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser.

(2) Die Gesellschaft nimmt die ihr im Rahmen der Selbstverwaltung des Krankenhauswesens durch Gesetz übertra-
genen Aufgaben wahr. Es handelt sich insbesondere um folgende Aufgabenbereiche:
−	 Abschluss von Verträgen nach dem SGB V
−	 Weiterentwicklung und Umsetzung des leistungsbezogenen Vergütungssystems nach dem KHG und Folgerecht

(3) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.

(4) Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder der Ge-
sellschaft und ihrer Organe erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden.

§ 3   Mitglieder

(1) Mitglieder der Gesellschaft können werden:
−	 Träger von Krankenhäusern in Niedersachsen
−	 Körperschaften, Organisationen und Verbände des Krankenhauswesens in Niedersachsen

(2) Der Beitritt zur Gesellschaft muss schriftlich erklärt werden; er bedarf der schriftlichen Bestätigung durch den 
Vorstand.

(3) Der Austritt aus der Gesellschaft kann nur schriftlich bis zum 30. September eines jeden Jahres mit Wirkung zum 
Jahresende erklärt werden. Bei Einstellung des Krankenhausbetriebs kann der Austritt auch mit einer Frist von  
3 Monaten auf den Zeitpunkt der Betriebseinstellung erklärt werden.

(4) Die Mitgliedschaft erlischt durch Ausschluss. Hierüber entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederver-
sammlung. Der Ausschluss ist möglich bei ernstlichen Verstößen gegen die Satzung.

(5) Ausscheidende Mitglieder haben keinen Anspruch an das Vermögen der Gesellschaft.

§ 4   Organe

Organe der Gesellschaft sind:
−	 die Mitgliederversammlung (§ 6)
−	 der Vorstand (§ 7)

§ 5   Beirat, Arbeitsgemeinschaften

Neben den in § 4 genannten Organen werden gebildet:
−	 der Beirat (§ 9)
−	 Arbeitsgemeinschaften (§ 10)

§ 6   Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ der Gesellschaft. Ihr obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

a)	 Festlegung der Grundsätze, nach denen die Aufgaben der Gesellschaft entsprechend den in § 2 Abs. (1) und (2) 
	 normierten Zwecken wahrzunehmen sind
b)	 Änderung der Satzung
c)	 Wahl des Vorstandes
d)	 Festsetzung der Beiträge
e)	 Beschlussfassung über den Haushaltsplan
f)	 Genehmigung der Jahresrechnung
g)	 Entlastung des Vorstandes
h)	 Wahl des Rechnungsprüfers
i)	 Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft
j)	 Beschlussfassung über Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden
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(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet alle zwei Jahre statt. Die Mitgliederversammlung kann sowohl als 
Präsenzsitzung als auch in Form einer Videokonferenz oder in einer Mischform (sog. Hybridsitzung) einberufen und 
durchgeführt werden. Dazu ist mindestens 1 Monat vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einzu-
laden.

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn das von einem Viertel der Mitglieder be-
antragt wird.

(4) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

(5) Satzungsänderungen und Ausschlüsse nach § 3 Abs. (4) bedürfen – abweichend von Absatz (4) – einer Mehrheit 
von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.

(6) Der Auflösung der Gesellschaft müssen – abweichend von Absatz (4) – mindestens zwei Drittel der Mitglieder der 
Gesellschaft zustimmen.

(7) Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen und vom Vorsitzenden oder einem Vertreter 
zu unterzeichnen.

§ 7   Vorstand

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens sieben Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung 
für vier Jahre gewählt werden, und dem Geschäftsführer.

(2) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden, den ersten und den zweiten Stellvertreter.

(3) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit; er ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der Mitglieder anwesend ist. Die Sitzung kann sowohl als Präsenzsitzung, als auch in Form einer Videokonferenz 
oder in einer Mischform (sog. Hybridsitzung) einberufen und durchgeführt werden. Über die Sitzung ist ein Proto-
koll zu fertigen.

(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Wahlperiode aus, nimmt der Vorstand nach Anhörung des 
Beirates für den Rest der Wahlperiode eine Ersatzwahl vor.

(5) Der Vorsitzende oder einer der Stellvertreter und ein weiteres Vorstandsmitglied vertreten die Gesellschaft im 
Sinne von § 26 BGB gemeinsam.

(6) Der Vorstand bereitet die Beschlüsse der Mitgliederversammlung vor und bestimmt im Rahmen der Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung die Aufgabenstellung der Geschäftsführung.

§ 8   Geschäftsführer

Für die Vorbereitung der Beschlüsse des Vorstandes und deren Ausführung sowie für die Erledigung der laufenden 
Geschäfte bestellt der Vorstand einen Geschäftsführer.

 

§ 9   Beirat

(1) Zur Beratung das Krankenhauswesen betreffender Fragen und zur Unterstützung des Vorstandes wird ein Beirat 
gebildet.

(2) Dem Beirat gehören an je zwei von den regionalen Arbeitsgemeinschaften (§ 10) delegierte Mitglieder. Der Vor-
stand kann den Beirat jeweils für die Dauer seiner Amtszeit um bis zu zehn Mitglieder erweitern.

(3) Der Beirat wird nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, einberufen. Auf Antrag von mindestens drei 
Vorstandsmitgliedern oder acht Beiratsmitgliedern ist der Beirat ebenfalls einzuberufen.

(4) Die Sitzungen des Beirates werden vom Vorsitzenden des Vorstandes geleitet. Dieser kann sich im Verhinde-
rungsfalle von einem seiner Vertreter oder vom Geschäftsführer vertreten lassen.

(5) Die Mitglieder des Vorstandes können an den Sitzungen des Beirates teilnehmen.

§ 10   Arbeitsgemeinschaften

(1) Um den Erfahrungsaustausch der Mitglieder untereinander zu fördern, bestehen regional gegliederte Arbeitsge-
meinschaften.

(2) Die Mitglieder des Vorstandes sowie die Mitarbeiter der Geschäftsstelle können an den Sitzungen der Arbeitsge-
meinschaften teilnehmen. Die Geschäftsstelle ist rechtzeitig einzuladen.

§ 11   Auflösung

(1) Im Falle der Auflösung der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft e.V. oder bei Wegfall ihres bisherigen 
Zweckes obliegt die Liquidation dem Vorstand. Das gesamte Vermögen fällt, soweit es nicht zur Erfüllung beste-
hender Verpflichtungen, insbesondere eingegangener Versorgungsverpflichtungen, benötigt wird, den z.Z. des Auf-
lösungsbeschlusses vorhandenen Mitgliedern zu. Falls das vorhandene Vermögen des Vereins für die Erfüllung der 
eingegangenen Versorgungsansprüche der Bediensteten mit Versorgungsberechtigung und ihrer Angehörigen 
nicht ausreicht, bleibt die Krankenhausgesellschaft als Verein in Liquidation weiterhin bestehen, bis die letzten 
Versorgungsansprüche erfüllt sind. Die Beiträge hierfür sind von den beim Auflösungsbeschluss vorhandenen Mit-
gliedern weiterhin zu tragen.

(2) Verfügungen über das Vermögen bedürfen der Einwilligung des Finanzamtes. Bei Änderung der Rechtsform geht 
das Vermögen mit allen Rechten und Pflichten auf den Rechtsnachfolger über.

§ 12   Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Hannover, den 28. März 2022

gez. Aldag		  gez. Engelke
Vorsitzender		  Vorstandsmitglied
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Seminare und 
Informationsveranstaltungen

Seminare und Informationsveranstaltungen der NKG

Veranstaltung

Budgetverhandlungen nach KHEntgG

Abrechnung ambulanter GKV-Leistungen im 
Krankenhaus

Qualitätssicherung im Krankenhaus – Einsteigerseminar

PEPP-System 2024 – Budgetverhandlungen nach BPflV

Ausbildungsfinanzierung 2024 kompakt – 
Gesundheitsfachberufe (ohne Pflegeberufe)

Abrechnung ambulanter GKV-Leistungen im Krankenhaus

Ambulantes Fallmanagement für Krankenhäuser

Strukturierter Qualitätsbericht des Krankenhauses für das 
Berichtsjahr 2023

Austausch zu den Prüfungen nach MD-QK-RL

Informationsveranstaltung der NKG zum Krankenhausver-
sorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG)

aG-DRG-Fallpauschalen- und Pflegeerlöskatalog 2025

Aktuelle Rechtsprechung zur Abrechnung von 
Krankenhausleistungen

Infoveranstaltung Niedersächsisches Sozialministerium

Termine und Orte/Formate

16. Januar 2024 Hannover
7. Februar 2024 Oldenburg
8. Februar 2024 Osnabrück

17. Januar 2024 Hannover
18. Januar 2024 Hannover
9. Februar 2024 Hannover

14. Februar 2024 Videokonferenz

15. Februar 2024 Hannover

24. April 2024 Hannover

3. Juni 2024 Hannover

4. Juni 2024 Hannover

11. Juni 2024 Videokonferenz

11. Juli 2024 Videokonferenz

11. November 2024 Hannover

12. November 2024 Videokonferenz

10. Dezember 2024 Videokonferenz

18. Dezember 2024 Videokonferenz

2024

Veranstaltung

Infoveranstaltung Niedersächsisches Sozialministerium

Abrechnung ambulanter GKV-Leistungen im Krankenhaus

Budgetverhandlungen nach KHEntgG

Qualitätssicherung im Krankenhaus – Einsteigerseminar

PEPP-System 2025 – Budgetverhandlungen nach BPfl

Online-Kompakt-Seminar zum KHVVG

Ambulantes Fallmanagement und KV-Notfall 
im Krankenhaus

Ambulantes Operieren vs. Hybrid-DRG

Strukturierter Qualitätsbericht des Krankenhauses für das 
Berichtsjahr 2024

Workshop Budgetverhandlungen nach KHEntgG

Grundlagen der Krankenhausfinanzierung – 
Seminar für Einsteiger

Infoveranstaltung Niedersächsisches Sozialministerium – 
LG-Zuweisung und LOPS-Prüfung

Workshop Budgetverhandlungen nach BPflV

aG-DRG-Fallpauschalen- und Pflegeerlöskatalog 2026

Budgetverhandlungen nach KHEntgG

Aktuelle Rechtsprechung zur Abrechnung von 
Krankenhausleistungen

PEPP-System 2026 – Budgetverhandlungen nach BPflV

Termine und Orte/Formate

14. Januar 2025 Videokonferenz

20. Januar 2025 Hannover
21. Januar 2025 Hannover
5. Februar 2025 Hannover

28. Januar 2025 Hannover
17. Februar 2025 Osnabrück
18. Februar 2025 Oldenburg

12. Februar 2025 Videokonferenz

5. März 2025 Hannover

Teil 1: 26. März 2025 Videokonferenz
Teil 2: 28. März 2025 Videokonferenz

21. Mai 2025 Hannover

22. Mai 2025 Hannover

11. Juni 2025 Videokonferenz

18. Juni 2025 Hannover
26. Juni 2025 Hannover

Teil 1: 19. Juni 2025 Videokonferenz
Teil 2: 20. Juni 2025 Videokonferenz
Teil 3: 24. Juni 2025 Videokonferenz
Teil 4: 26. Juni 2025 Videokonferenz

25. Juni 2025 Videokonferenz
7. Juli 2025 Videokonferenz

1. Juli 2025 Hannover

11. November 2025 Videokonferenz

17. November 2025 Hannover

11. Dezember 2025 Videokonferenz

15. Dezember 2025 Hannover

2025
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Lehrgänge und Seminare des Verbands der Krankenhausdirektoren (VKD) 
– Landesgruppe Niedersachsen – mit Unterstützung der NKG

Veranstaltung

Technik

Personalwesen

Finanzen

Küchenleitungen

69./70. Fortbildungslehrgang mit Krankenhausleitungen

Termine

13./14. Juni 2024
22./23. Mai 2025

21./22. August 2024
20./21. August 2025

22./23. August 2024
19./20. Juni 2025

29./30. Oktober 2024
25./26. September 2025

20. – 22. November 2024
12. – 14. November 2025



72

Niedersächsische Krankenhausgesellschaft e.V.
Thielenplatz 3 · 30159 Hannover

Telefon: 0511 3 07 63-0 · E-Mail: info@nkgev.de
www.nkgev.de


